
Mindestlohn aktuell

Tarifpolitische Grundsatzabteilung

Berlin, im März 2008
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WER WÄRE BETROFFEN? 

WELCHE AUSWIRKUNGEN?

1.
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Wer wäre betroffen? 

(IAQ 2006: SOEP-Auswerung)

Â5,5 Millionen ArbeitnehmerInnen würde ein gesetzlicher 

Mindestlohn von 7,50 úeine Lohnerhöhung bringen

Â2,3 Mio in Vollzeitbeschäftigung

Â fast ¾ aller Beschäftigten in Minijobs betroffen

Â2/3 wären Frauen

Â30% aller Beschäftigten im Osten/ 13% im Westen



In welchen Branchen arbeiten die 

Betroffenen? (IAQ 2006)

ïVon allen Beschäftigen u 7,50  Euro /h arbeiten in Branchen

ÂEinzelhandel 18,2%

ÂUnternehmensnahe Dienstleistungen 11,7%

ÂGesundheits- und Sozialwesen 10,4%

ÂGastgewerbe 8,7%

ïVon allen Beschäftigten in der Branche arbeiten u 7,50 Euro

ÂGastgewerbe 50,6%

ÂUnternehmensnahe Dienstleistungen 29,5%

ÂEinzelhandel 28%

ÂGesundheits- und Sozialwesen 12,2%

6



Mindestlohn von 7,50 úhat positive 

Beschäftigungseffekte!

ÂErwartete Makroökonomische Auswirkungen der Einführung 

eines gesetzlichen allgemeinen Mindestlohnes von 7,50 ú

ïKurz- bis mittelfristig 450.000 Beschäftigte mehr

ïDauerhaft 100.000 Beschäftigten mehr

(Studie mit makroökonomischer Simulation, die 

Nachfrageeffekte aufgrund steigender Löhne 

berücksichtigt von Klaus Bartsch)
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Warum fordern wir einen gesetzlichen 

Mindestlohn? Politische Gründe

ÂRecht auf eine Ăfaire Entlohnungñ

ÂTarifpolitik kann das Problem nicht lösen:

ïabnehmendeTarifbindung

ïTarifliche Niedriglöhne

ÂHartz IV: fast jeder Lohn zumutbar

ÂDienstleistungsrichtlinie:  2009 Arbeitnehmerfreizügigkeit?

Â fast alle anderen EU-Länder haben den gesetzlichen  

Mindestlohn
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Warum fordern wir einen gesetzlichen 

Mindestlohn? Ökonomische Gründe

ÂArmut + Reichtum wachsen

ÂVerteilung in der Schieflage

ÂReallohnverluste

ÂExportweltmeister und Europameister im Lohndumping

Âwachsender Niedriglohnsektor
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WARUM? 

POLITISCHE GRÜNDE FÜR EINEN ALLGEMEINEN 

GESETZLICHEN MINDESTLOHN

2.
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Das Recht auf eine angemessene und faire Entlohnung

ÂUNO Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte (1948)

Â IAO Übereinkommen zu Mindestlöhnen 
Nr. 26 und 131 (1928/1970)

ÂEuropäische Sozialcharta 
des Europarates (1961)

ÂEU-Charta der sozialen Grundrechte 
der Arbeitnehmer (1989)

ÂNationale Verfassungen 
(z.B. Belgien, Italien, Spanien usw.)

ÂDeutsche Landesverfassungen 
(z.B. NRW und Bayern)  
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Normative Grundlagen für die 

Festlegung von Mindestlöhnen

EU-Gemeinschaftscharta 

der sozialen Grundrechte

der Arbeitnehmer (1989)

ĂF¿r jede Beschªftigung ist ein gerechtes Entgelt
zu zahlen. Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, 
dass entsprechend den Gegebenheiten eines 

jeden Landes den Arbeitnehmern ein gerechtes 
Arbeitsentgelt garantiert wird, das heißt ein 

Arbeitsentgelt, das ausreicht, um ihnen eine 
angemessenen Lebensstandard zu erlaubenñ 

(Titel 5, Abs. 1)



Normative Grundlagen für die 

Festlegung von Mindestlöhnen

Landesverfassung NRW

ÂĂDer Lohn muss der Leistung 
entsprechen und den angemessenen 
Lebensbedarf des Arbeitenden und 
seiner Familie decken. ñ (Artikel 24)

Landesverfassung Bayern

ÂĂJede ehrliche Arbeit hat den gleichen 
sittlichen Wert und Anspruch auf
angemessenes Entgelt. (é) 
Für jeden Berufszweig können Mindestlöhne
festgesetzt werden, die dem Arbeitnehmer eine den 
jeweiligen kulturellen Verhältnissen entsprechende 
Mindestlebenshaltung für sich und seine Familie 
ermºglichen.ñ (Artikel 168/169)



Tarifbindung West und Ost

1998-2006 (WSI)

76 73
70 71 70 70 68 67 6563

57 55 56 55 54 53 53 54

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

West Ost



West Ost

Öffentlicher Dienst 7,71 7,20
Zeitarbeit (BZA) 7,38 6,42
Systemgastronomie 7,05 6,14
Einzelhandel 6,56 6,78
Fleischerhandwerk 6,34 5,49
Hotel - und Gaststätten 6,18 4,81
Privates Transportgewerbe 5,99 3,91
Floristik 5,94 4,35
Metallhandwerk 5,55 4,40
Bewachungsgewerbe 5,45 4,33
Erwerbsgartenbau 5,15 2,75
Friseurhandwerk 4,93 3,06
Landwirtschaft 4,71 4,38

Quelle: WSI-Tarifarchiv (November  2007), z.T. regionale Bereiche

Niedrige Tariflöhne in Euro pro Stunde
(jeweils unterste Tarifgruppe)
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Dienstleistungsrichtlinie braucht

gesetzlichen Mindestlohn

ÂDas Herkunftslandprinzip würde Lohn-, Sozial- und 

Umweltdumping in Europa Tür und Tor öffnen.

ÂDie Entsenderichtlinie erlaubt es, die im Gastland geltenden 

Mindeststandards und Mindestlöhne für die entsandten 

ArbeitnehmerInnen verpflichtend zu machen.

ÂMit dem gesetzlichen Mindestlohn wäre sichergestellt, dass 

die Dienstleistungsrichtlinie nicht zu mehr Druck auf 

deutsche Löhne führt.
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Gesetzliche Mindestlöhne pro Stunde in Euro (WSI - Stand Januar 2008)

Gesetzlich festgelegter Stundenlohnsatz:  Frankreich, Großbritannien, Irland, USA (bei Großbritannien und USA umgerechnet zum Wechselkurs vom 24.11.2006)

Berechneter Stundensatz auf der Grundlage folgender Wochenarbeitszeiten:  40 Stunden:

Luxemburg, Griechenland, Malta, Slowenien, Ungarn, Polen, Estland, Litauen, Lettland, Bulgarien, Rümänien; 39 Stunden: Slowakei; 38,5 Stunden: Spanien, Portugal; Slowakei. 38 Stunden: 

Belgien, Tschechien; 37-Stunden: Niederlande. Bei Griechenland, Spanien und Portugal wurden die Werte auf der Grundlage der obligatorischen 14 Monatsgehälter berechnet.

Quellen: Nationale Angaben, eigene Berechnungen (Wechselkurs vom 3. August 2007)



EU-Staaten ohne gesetzl. Mindestlohn (WSI)
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Länder Funktionales Äquivalent Tarif-

bindung

Dänemark, Finnland, Sch

weden

Gent-System, Hoher gewerkschaftlicher 

Organisationsgrad

82%-92%

Österreich Pflichtmitgliedschaft der Arbeitgeber in der 

Wirtschaftskammer (WKÖ)

Nationale Übereinkunft zwischen ÖGB und WKÖ 

über einen Mindestlohn von 1000 Euro pro Monat, 

der in den sektoralen Tarifverträgen umgesetzt 

werden soll

~ 98%

Italien Verfassung (Art. 36) enthält das Recht auf eine 

angemessene Entlohnung, die von den 

Arbeitsgerichten in der Regel als der gültige 

Tariflohn interpretiert wird.

~ 70%

Zypern Gesetzliche Mindestlöhne für bestimmte 

Berufsgruppen

68%

Deutschland Kein funktionales Äquivalent 65%



WARUM?

ÖKOMIMISCHE GRÜNDE

3.
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Einkommenschere öffnet sich immer weiter
Entwicklung der Nettorealeinkommen 
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Nettolohn- und -gehaltsumme

Private Nettogewinne und 

Vermögenseinkommen*

* Unternehmens- und Vermögenseinkommen abzüglich der des Staates, abzüglich veranlagte Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, 

nichtveranlagte Steuern vom Ertrag und Vermögensteuer. Preisbereinigung mit dem Index für die Lebenshaltungskosten der privaten Haushalte.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, eigene Berechnungen. Sprung 1991 durch deutsche Vereinigung.

1980 = 100

ver.di Bundesvorstand

Bereich Wirtschaftspolitik
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Weiterer Absturz der Lohnquote 
Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Volkseinkommen

Der Aufschwung kommt bei den Beschäftigten nicht an!

Die Beschäftigten erhalten einen immer geringeren Anteil am Volkseinkommen. 

1993 waren es noch 73 Prozent. Heute sind es weniger als 65 Prozent. 

Spiegelbildlich ist der Anteil der Gewinne und Vermögenseinkommen - die 

Gewinnquote - von 27 auf über 35 Prozent gestiegen.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Volkwirtschaf tliche Gesamtrechnung

ver.di Bundesvorstand
Bereich Wirtschaftspolitik
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